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Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (200 der' Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz ab
geändert wird (3. Novelle zum Beamten-

Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) 

Im Mittelpunkt des Entwl\lrfes ,der vorliegen
den Novelle steht der Vorschllag zur Neuregelung 
der Au~bringung der Mittel der Unfallversiche
rung. Die Aufbringung .der Mittel in der Unfall
versicherung soll in Hinkunft in Anlehnung an 
die bezügliche Regelung in der Krankenversiche
rung durch Einhebungeines Beitrages, der mit 
einern bestimmten Hundertsatz von ·der Bei
tra:gsgrunc;llage der einzelnen Pflichtversicherten 
:m bemessen ist, vorgenommen wenden. 

In den Entwurf der vorliegeniden Novelle ist 
aber auch noch eine Reihe anderer hnderungen 
aufgenommen worden, deren Verwirklichung 
bereits seit einiger Zeit ansteht, bzw. deren 
übernahme in das B-KUVG. mit einer ent
sprechenden hnderung im Bereich der Allgemei
nen Sozialversicherung im Zusammenhang steht. 
So sollen auf Grund ,des arn 1. Juli 1969 in Kraft 
getretenen Bewährungshilfegesetzes, BGBL 
Nr. 146/1969, ehrenamtlich tätige Bewährungs
helfer unter den Unfallschutz ,des B-KUVG. 
gestellt werden. 

Kostelecky 
Berichterstatter 

Eine weitere Maßnahme der gegenständlichen 
NoveLle bil,det ·die Beseitigung der Schwierig
keiten, die sich bei der Durchführung des § 93 
Albs. 3 B-KUVG. ergeben haben, auf Grund 
dessen die Leistungen der Unfallversicherung an
zupassen sind. 

Schließlich ist noch die Erhöhung der Rezept
gebühr in übereinstimmung mit der im Entwurf 
einer 25. Novelle zum Al1gemeinen Sozialver
sicherungsgesetz in Aussicht genommenen Hin
aUifsetwng der Rezeptgebührvorgesehen. 

Der Ausschuß für sozialle Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 18. No
vember 1970 der Vot'lberatung unterzogen. Nach 
einer Debatte, an der sich außerdem Bericht
erstatter die .Albgeordneten V 0 i 1 man n, Me 1-
te rund Dr. K 0 h 1 mai e r sowie.der Ausschuß
obmann kbgeordneter H 0 r r beteiligten, wurde 
die Regierungsvorlage teils einstimmig, teils mit 
Stimmenmehrheit ,unverändert angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Ausschuß für soziale Verwaltung den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bundes
regierung vorgelegten Gesetzentwu11f (200 ,der 
Beilagen) .die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Wien, am 18. NOlvem:ber 1970 

Horr 
Obmann 
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